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Amtlicher Theil.

Gesetze; Derordnungen der Rrichsbehürden.

Allerhöchster Erlaß, betreffend Bekleid s-Westi für die Schutz-

truppe für Deutsch-OÖSst=Afrika.

Ich genehmige hiermit auf Ihren Vortrag die beigesügten Belleidungs-Bestimmungen 6#. #
für die Schutztruppe für Deutsch-Ost-Afrika nach den Mir vorgelegten Proben und ermächtige uit

ie, etwa nöthige Ausführungsbestimmungen zu erlassen.

Berlin, den 4. Juni 1891.

Wilhelm.

In Vertretung des Reichslanglers:

Hollmann.

An den Reichslanzler (Neichs-Marinc-Amt).

Berlin, den 12. Juni 1891.

Vorstehende Allerhöchste Ordre sowie die als Beilage abgedruckten „Bekleidungs-

Bestimmungen für die Schutztruppe für Deutsch-Ost Afrita“ bringe ich hierdurch zur Kenntniß
der Marinc.

Der Staatsselretär des Reichs-Marinc Amts.

Hollmann.
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Allerhöchster Erlaß, betreffend die Nangverhältnisse und Uniformen der

Kaiserlichen Beamten in Deutsch-Ost-Afrika.

Ich will hierdurch auf Grund des § 17 des Reichsbeamtengesebes vom 31. März

1873 (N. G. Bl. S. 61) und des § 1 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen

Schutzgebicte (R. G. Bl. S. 75 für 1888) Meinen Beamten in Deutsch-Ost-Afrila einen mili-

tärischen Rang mit der Maßgabe beilegen, daß dieser Nang den bezeichneten Kolonialbeamten

nur in Ost-Asrika und für ihre Amtsdauer zusteht, und zwar:

1. dem Oberrichter und den Kommissaren den Nang des Oberstlientenants,

 den Kanzlern, Bezirksrichtern, dem Zolldireltor und dem Intendanten den Rang

des Hauptmanns,

 den Vorstehern des Gouvernementsbüreaus, der Hauptlasse und des Hauptzoll-

amts den Rang des Premierlientenants,

 den Kassirern, Selretären, Negistratoren, Buchhaltern und Zollbeamten den Nang

des Selondlientenants bezw. Deckosfiziers nach Bestimmung des Reichskanzlers,

5. den Unterbeamten den Rang der Unterossigiere (Feldwebel, Sergeant, Unlerofsizier)

nach Bestimmung des Gorwerneurs.

 Oberrichter hat vor den Kommissaren, unter allen anderen Beamten bei gleichem

Range das ostafrilanische Dienstalter den Vorrang.

Ferner will Ich auf Grund der eingangs angeführten Gesetze die Unisormen für die

in Deutsch Ost Afrila verwendeten Beamten nach Maßgabe der anliegenden Beschreibung hier-

durch feststellen.
Ich beauftrage Sie, wegen Einführung der Unisorm das Weitere zu veranlassen.

Gegeben Kiel, an Bord M. S. „Kaiser“, den 3. Juni 1891.

(gez.) Wilhelm I. R.

(cgez.) v. Caprivi.

18

D
— — —

An den Reichslanzler (Auswärtiges Amt).

Seitens des Neichslanzlers, welchem staimienmäßig die Aussicht über die Kamerun-

Land-= und Plantagen-Gesellschaft und die Kaiser Wilhelmsland-Plantagen Gesellschaft zustht,

ist zum Kommissar für die erstgenannte Gesellschaft der Legationsrath v. König und zum

Kommissar für die letztgenannte Gesellschaft der Legationsrath Sonnenschein ernaunt

worden.

Drrordnungen und Wittheilungen der Behörden in den

Schungebirken.

Verordnung.

Auf Grund des Reichsgesetzes, betressend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutz-

gebiete und der Versügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 verordne ich hiermit

wie solgt:

In dem Schutzgebicte von Togo darf an Sonn= und Feiertagen nur gegen eine vom

Schiffsführer an das Kaiserliche Kommissariat vorher zu entrichtende Gebühr Waare von

Schissen aus= bezw. in Schiffe eingeladen werden. Als Sonn und Feiertage gelten nicht der

sogenannte „zweite“" Oster-, der „zweite“ Pfingst= und „zweite“" Weihnachtsfeiertag.
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Die zu entrichtende Gebühr beträgt bei Dampfschiffen 200 Mart, bei Segelschiffen

100 Mark.

Bei Zuwiderhandlungen versällt der Schiffsführer des Damnpfschisfes in eine Strafe

von 400 Mark, derjenige des Segelschiffes in eine Strase von 300 Mark.

Die Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Krast.

Sebbe, den 1. Juni 1891.

Der stellvertretende Kaiserliche Kommissar.

(L. S.) (gez.) Graf Pfeil.

Statistik über die vom 1. Jannar bis 31. März 1891 in das Togo-Gebiet

eingeführten zollpflichtigen Waaren in Nettomengen.

Rum Genever Tabal Pulver Gewehre, Salz

unter n! über unter über 1V
engl.

4% 40—60% C0% 40% 40—60% „C0 k Stüic
1 #

Liter Liter Liter Kisten zu 8 Litern

37 972 161 809 2969 869 845 — 32678 193383 810 1220157

Die Statistil der während des Etatsjahres vom 1. April 1890 bis zum 31. März

1891 in das Togo-Gebiet eingeführten zollpflichtigen Waaren in Nettomengen siellt sich

hiernach) wie folgt:

Rum Genever Tabal PulverGewehre Salz

unter über unter über (. engl.

40% 40—60% 60% 40% 40—60% 60%% kg 8 Stück ks
Esun

Liter Liter Liter Kisten zu 8 Litern

112 640 359948 3402 4525 · 3629 — 117 748 2 5991 3411 628640

Personalien.

Der ständige Hülfsarbeiter im Auswärtigen Amt Legationsrath v. Schuckmann wird

mit dem am 5. d. M. von Hamburg abgehenden Dampser der Woermann-Linic die Reise nach

Komerun antreten, um in Vertretung des beurlaubten Koaiserlichen Gouverneurs die Verwaltung

des Schutzgebietes auf einige Monate zu übernehmen.

Mit dem gleichen Dampfer wird sich Hauptmann Freiherr v. Gravenreuth zur

Wahrnehmung lommissarischer Befugnisse nach West-Afrila begeben.

*) Die Statistik über die Einfuhr während der drei ersten Quartale des Etaldjahres 1890/91

ist in Nummer 12 des ersten Jahrganges und in den Nummern 1 und 8 des zweiten Jahrganges des

„Deutschen Kolonialblattes“ enthalten.
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Bekanntmarkzungen für die Schifffahrk.

Gcographische Lage der Bake auf Tangalanc und Ausdehnung der Tangalaue-Bänke.

Kilimün-Flußmündung. Ostküste von Afrika.

Nach einem Berichte des Kommandanten des britischen Schifses „Nedbreast“, Lieute-

nants H. Preedy, sieht die Balc auf der Spite Tangalane in der Kilimän= (Quiliman-)

Mündung elwa 271 „ SzW von dem Leuchtthurm von Tangalane und nicht nördlich, wie

man bisher angenommen hat.

Der Ausläusfer der Tangalane Bänle erstreckt sich gegemvärtig viel weiter südwestlich,

so daß der Plan dieser Flußmündung nicht die Mündung des Ilusses richtig bezeichnet; es ist

große Vorsicht beim Ansegeln dieses Flusses zu brauchen, umsomehr, wenn man leinen Lvootsen

erhalten lann, da die Leitmarle für die Barre nicht mehr zu benutzen ist. Die schwarze Toune

der Tangalane-Bäule ist an das Westende des Ausläusers verlegt worden und liegt jeßt

2,1 Sm S2nW  W von dem Leuchtthurm auf der Spie Tangalanc. Man darf sich jedoch

auf die richlige Lage dicser Tonne nicht zu sicher verlassen.

(Miszweisung 16° West 189 I.) („Nachr. s. Seef.“ 1891, Nr. 1309.)

Schiffsbrmmegungrn.
(Die Zeit vor dem Orle bedeulet die Ankunst, hinter dem Orle die Absahrt des Schisses.)

 Krzr. „Habicht“ 17/I. Kamerun.S

17,6. — Kapstadt.

(Poststation: Kamerun.)

M. Kubt. „Hyänc“ 27,1.SierraLeone 8,5. — Kamerun 11/6. St. Paul de Loanda

(Poststation: Kapstadt.)
S. M. Krzr. „Möwe“ 29,5. Sansibar. (Poststation: Sansibar.)

S. M. Ihrzg. „Nachligal“ Kamernn. (Poststation: Kamerun.)

S. M. Krzr. „Schwalbe“ Sansibar 16. — Seychellen. (Poststation: Sansibar.)

S. M. Krzr. „Sperber" Sydney 21/3. — Neu-Guinca — Marschall Inseln. (Poststation:

Sydneyh Australien —.)

 . . SS. S.S.. 28.S., S.S. S..S...E.E. 2 . .S.. S. S.S. S.S. S. . S S S.SS.S. S.B.-S. S.S. A.S. . E. 4k.. A. -S. 4. S. S. S..A4

Nichtamtlicher Theil.

Personal-Machrichten.

Seine Majeslät der Kaiser und König

haben Allergnädigst geruhl, den Kompagnie

führern Schmidt, Leue, Johannes und
dem Oberarzt Dr. Becker sämmtlich von

der Schutztruppe für Demsch Ost Afrila —

die Erlaubniß zur Anlegung der ihnen ver

liehenen dritten Stuse der zweilen Klasse des

Sansibaritischen Ordens „der strahlende Stern“

zu ertheilen.

Ordre vomDurch Allerhöchste Kabinels

1. Juni d. J. sind Ir. Schwesinger, bisher
Assistenzarzt 1. Kl. von den Königlich Bayeri

schen Militär Bildungsanstalten, I)r. Wasser

sall, bisher Assisten zarzt 2. Kl. vom Küöniglich

Sächsischen 5. Infanterie Regiment „Prinz
Friedrich Angust“ Nr. 101, — der Schutz

truppe für Deuisch Ost Afrita zugetheilt worden.

Der Selondlieutenant a. D. Schmidt,

bisher von der NReserve des Königlich

#. Bayerischen Infanterie-Regiments und

früher Chei in der Schutztruppe des ehemaligen

Reichslommissars, ist zum Oberführer der Kaiser=

lichen Schutztruppe für Deutsch Ost Afrila er
nannt worden.

Der Premierlientenant a. D. Berthold,

bisher von der Landwehr Infanterie 11. Auf

gebotes und beschäftigt in der Kolonial-Ab-
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